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Erläuterungen und Beurteilungskriterien

	Regel- und Normenwerke
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	ÖNORM M 6219-1: 
· Sauna: 70°C – 105°C laut §62 BHygV; 80°C – 105°C laut Norm (Finnische Sauna); Bezugspunkt 1m über der obersten Sitz-/Liegebank (§62 BHygV und Norm)
· Sauna in Kombination mit Infrarot-Wärmequellen: getrennte Betriebsarten, entweder Saunabetrieb oder Infrarotbetrieb (max. 45°C)
· Saunakammer mit geregelter Luftfeuchte: Niedertemperatursauna in Holzbauweise mit zusätzlicher Verdampfereinheit, bis 70°C laut §63 Abs.1 BHygV; 50°C – 60°C laut Norm; Luftfeuchte max. 55% auf Höhe der obersten Sitz-/Liegeebene (§63 Abs.2 BHygV und Norm); „Niedertemperatursauna“, „Biosauna“, „Softsauna“, „Kräutersauna“  
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	ÖNORM M 6219-4: 
· Warmluftkammer ohne Befeuchtung: Niedertemperatursauna ohne zusätzliche Verdampfereinheit, bis 70°C laut §63 Abs.1 BHygV; 30°C – 60°C laut Norm;  „Laconium“, „Tepidarium“  




	Einreichpläne für die Saunakammer(n) sowie für Nebenräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen, Ruheräume, Reinigungs- und Abkühlmöglichkeiten 
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	· Anmerkung 1: Im Regelfall reichen die Architektenpläne (Grundrisse) für eine fachliche Beurteilung aus; ergänzende Planskizzen und Schnittzeichnungen der Errichterfirmen können zur Beurteilung der Strahlungssicherheit bei zusätzlichen Infrarot-Wärmequellen erforderlich sein.
· Anmerkung 2: In den Architektenplänen können fallweise auch Angaben über die Fußbodenbeläge im Wellnessbereich bzw. in den Wärmekabinen enthalten sein (Standard: Fliesen, jedenfalls leicht reinigbar / desinfizierbar).
· Anmerkung 3: Die Türen bei Wärmekabinen müssen nach außen aufschlagen; dies sollte auch in den Architektenplänen so dargestellt sein.  




 



	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Raumprogramm: 
· Wärmekabine + Vorreinigungs-/Abkühldusche + WC-Anlage + Ruhebereich (§61 Abs.1 BHygV und Norm)
· Saunaordnung: im Nahebereich, gut sichtbar und dauerhaft angebracht (§96 Abs.1 BHygV)
· Anmerkung 1: Dusche und WC-Anlage sollten im Nahebereich der Wärmekabine gelegen sein
· Anmerkung 2: Ein eigener Ruheraum muss nicht zwingend vorhanden sein; Sitz- und Liegegelegenheiten, z.B. im Vorraum, sind als Ruhebereich ausreichend
· Anmerkung 3: Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung bzw. an die hygienisch-technische Betriebsführung in Bad und Wellness sind im 7. Abschnitt BHygV genannt (§88 bis §96 BHygV)   





 




	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Kabinenauslegung und Bemessung: 
· Art der Kabine: Abhängig von Ausstattung und vom Raumklima, siehe 3
· Bemessung: 
· Innenhöhe zwischen 1,9m und 2,5m (§61 Abs.2 BHygV und Norm) 
· Mindestabstand der obersten Sitz-/Liegebank zur Decke 1,1m (§61 Abs.2 BHygV und Norm)
· Tiefe der Sitzbänke bei Finnsaunas: mindestens 55cm (§61 Abs. 7 BHygV und Norm)
· Personenzahl: 
· Richtwert Flächenbedarf pro Benutzer 0,75m2 (§61 Abs.2 BHygV und Norm)   
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	Verwendete Werkstoffe: 
· Kabinenauskleidung Finnsauna: 
· Massive Hölzer, Holzlagenwerkstoffe, thermisch behandeltes Holz (§61 Abs. 5 BHygV und Norm) 
· Mindestens 65% der Mantel-/Deckenflächen aus Holz (Norm) 
· Lackierungen und Imprägnierungen von Holzflächen sind unzulässig (Norm)
· Prüfbericht über Formaldehyd-Gasanalysewert erforderlich, allerdings nicht bei Massivhölzern Espe, Hemlock, heimische / nordische Fichte, Linde, Tanne und Zirbe (Norm), siehe 28
· Sitz- und Liegebänke Finnsauna: 
· Massive Hölzer, Holzlagenwerkstoffe, thermisch behandeltes Holz (§61 Abs. 5 und Norm) 
· Lattenbauweise mit Zwischenräumen, leicht abnehmbar oder aufklappbar (§61 Abs.7 BHygV und Norm)  
· Kabinenauskleidung Warmluftbad: 
· Holzbauweise wie bei Finnsauna; bei anderen Werkstoffen gilt die ÖNORM M 6219-3 (Dampf- und Warmluftkammern mit zusätzlicher Befeuchtung) 
· Bei Holzbauweise ist ein automatischer Nachtrocknungsvorgang nach Betriebsende für mindestens 30 Minuten bei 80°C erforderlich (§61 Abs.8 BHygV und Norm)
· Sitz- und Liegebänke Warmluftbad: 
· Wie bei der Finnsauna, wenn Nachtrockungsvorgang bei 80°C möglich ist 
· Porendicht versiegelt, leicht reinigbar und desinfizierbar bei Warmluftbädern ohne Möglichkeit zur Nachtrocknung bei 80°C (§61 Abs.9 BHygV und Norm)
· Fußboden: 
· Leicht reinigbar, leicht desinfizierbar, leicht trocknend (§89 BHygV und Norm)
· Rutschhemmend mit Bewertungsgruppe B/18° gem. DIN 51097 (bis 2021-12) bzw. ÖNORM EN 16165 (ab 2022, Norm); verbleibt bautechnische Beurteilung
· Standardausführung: Fliesen

 




	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Kabinentüre: 
· Lichte Türöffnung mindestens 60 x 180cm bei Kabinen bis 4 Personen (Norm)
· Lichte Türöffnung mindestens 80 x 200cm bei Kabinen über 4 Personen (Norm)
· Nach außen aufschlagend, unversperrbar (§61 Abs.3 BHygV und Norm)
· Verglaste Schauöffnung in Sichthöhe (§61 Abs.3 BHygV und Norm)
· Ganzglastüre ESG mind. 8mm (Norm)
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	Kabinenlüftung: 
· Mechanische Entlüftung mittels kabineneigenem Ventilator oder Anschluss an bauseitiges Lüftungssystem (Norm)
· Mindestens 6-facher Luftwechsel pro Stunde bei geschlossener Türe (§61 Abs.4 BHygV und Norm)
· Abluftführung ins Freie oder in zentrales Lüftungssystem (§61 Abs.4 BHygV und Norm) 
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	Notrufeinrichtung: 
· Notrufeinrichtung zu einem während des Betriebes dauernd besetzten Ort (§61 Abs.10 BhygV)
· Akustisches und optisches Signal, auch außerhalb der Kammer wahrnehmbar (Norm)
· Quittierung des Notsignals darf nur am Ort der Auslösung möglich sein (Norm)
· Unbeabsichtigtes Löschen des Notsignals darf nicht möglich sein (Norm)
· Aufschaltung auf Mobiltelefon einer verantwortlichen Person (ergänzend) möglich 





























	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Saunaheizung: 
· Elektroheizung: 
· Heizung und Steuerung: ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53, siehe 20
· Sicherheitsthermostat, automatische Abschaltung ohne Wiedereinschaltung (§62 BHygV und Norm)
· Ofenumwehrung bis zur Oberkante bei freistehenden Öfen
· Starres schräges Abdeckgitter bei freistehenden Öfen und sehr knappen Abständen zu Bänken 
· Holzheizung:
· Heizung: ÖNORM EN 16510-2-10, siehe 21
· Fang: ÖNORM EN 13384-1, siehe 22
· Maximalwärmemelder bei T>140°C an dauernd besetzte Stelle (§62 BHygV und Norm)
· Ofenumwehrung bis zur Oberkante
· Nachtrocknungsvorgang:
· Bei Warmluftbad aus Holz ohne porendicht versiegelte Sitze / Lehnen (§61 Abs.8 und Abs.9 BHygV, Norm)
· Bei Saunas mit IR-Quellen nach Abschluss des IR-Betriebes (§61 Abs.8 BHygV, Norm)
· Automatischer Start nach Betriebsende (Norm)
· Mindestens 30 Minuten bei 80°C (§61 Abs.8 BHygV und Norm)






























	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Infrarot-Wärmequellen: 
· Saunabetrieb und IR-Betrieb immer nur getrennt; Kombi-Betrieb ist unzulässig (Norm)
· Art der Infrarot-Wärmequellen: 
· Dunkelstrahler, IR-C-Strahler, Flächenheizelemente: eher unproblematisch für Auge und Haut
· Quarzrohrstrahler, Vollspektrumstrahler, Rotlichtstrahler: kritisch für Auge und Haut
· Anordnung der Infrarot-Wärmequellen:
· Rückenstrahler
· Frontstrahler
· Deckenstrahler, nur zulässig ohne direkte Kopfbestrahlung (Norm)
· Unterbein-/Wadenstrahler sind unzulässig (Norm)   
· Strahlungs- und Berührungssicherheit:
· ICNIRP-Grenzwerte für Haut: relevant für Rückenstrahler
· ICNIRP-Grenzwerte für Augen: relevant für alle Frontstrahler, welche sich in einem Erfassungswinkel von 80° befinden
· Grenzwerte lt. EN 60335-2-53 für die Haut („Hitzestress“): relevant für Rücken- und Frontstrahler
· Zur Beurteilung der Strahlungssicherheit sind im Regelfall maßstabsgetreue Planskizzen (Grundriss, Schnitt) sowie strahlungstechnische Gutachten erforderlich, siehe 24
· Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren bei Oberflächentemperaturen > 60°C erforderlich (Norm)
· Betrieb im Infrarot-Modus:
· Zentrale Steuerung: Bedienung nur durch den Betreiber; bei Kabinen mit bis zu 4 Benutzerplätzen auch Bedienung durch Benutzer möglich (Norm)
· Einzelplatzsteuerung: Bedienung durch den Benutzer (Norm)
· Heizzeitbegrenzung (Norm)
· Kabinentemperatur maximal 45°C, auch bei Betrieb der Saunaheizung (Norm) 
· Automatischer Nachtrocknungsvorgang nach IR-Betriebsende für mindestens 30 Minuten bei 80°C (§61 Abs.8 BHygV und Norm)
· Einsatz von Schutzbrillen:
· Als Schutzmaßnahme möglich, wenn der Nachweis einer ausreichenden Sicherheit für die Augen nicht erbracht werden kann (Norm)
· Schutzstufe 4-1,7 gemäß ÖNORM EN 171 oder Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN ISO 16321-1 (Norm)









	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Befeuchtungsgerät: 
· In die Saunaheizung integriert:
· Befeuchtungsgerät: ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-53, siehe 25 
· Externer Dampfgenerator (in eigenem Technikraum):
· Befeuchtungsgerät: ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-98, siehe 26 
· Ausstattung:
· Berührungsschutz für den Dampfauslass (§64 Abs.2 BHygV und Norm)
· Systemtrenner gemäß ÖNORM EN 1717 für den Anschluss an das Trinkwasser-Leitungsnetz
· Betrieb:  
· Temperatur max. 70°C, gemessen 1m über der obersten Sitz-/Liegebank (§63 Abs.1 BHygV und Norm)
· Luftfeuchte max. 55%, gemessen auf Höhe der obersten Sitz-/Liegebank (§63 Abs.2 BHygV und Norm)
· Automatischer Nachtrocknungsvorgang nach Betriebsende für mindestens 30 Minuten bei 80°C (§61 Abs.8 BHygV und Norm)
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	Sonstige Einrichtungen: 
· Solevernebelung:
· Leitungen und Düsen müssen solebeständig und desinfizierbar sein (Norm)
· Die Sole-Entnahme muss aus sterilen Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 30
· Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen
· Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis
· Duftstoffdosierung über Dampfleitung / Dampferzeuger:
· Jedenfalls erforderlich bei Emulsionen (Norm), siehe 30, 31
· Die Duftstoff-Entnahme muss aus Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Die Impfstelle in die Dampfleitung muss möglichst nahe dem Dampferzeuger liegen (Norm)
· Duftstoffdosierung über andere Einbringstelle:
· Leitungen und Düsen müssen desinfizierbar sein (Norm)
· Die Duftstoff-Entnahme muss aus Originalgebinden erfolgen (Norm)
· Monatliche Desinfektion der Dosierleitungen nach Herstellerangaben (Norm), siehe 30
· Desinfektion kann thermisch oder chemisch erfolgen
· Chemische Desinfektion auf Hypochlorit-/Chlordioxid-/Peroxidbasis





	Technische Beschreibung der Saunakammer(n)
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	Sonstige Einrichtungen: 
· Springbrunnnen:
· Nur bei Warmluftbäder im Temperaturbereich bis ca. 45°C sinnvoll
· Betrieb nur mit Trinkwasser ohne Kreislaufführung zulässig (Norm)


















































Nebenbestimmungen: Ausstattung
1. Die Türe der Saunakabine / Warmluftkammer muss nach außen zu öffnen und unversperrbar sein und muss zumindest eine verglaste Schauöffnung in Sichthöhe aufweisen (Hinweis auf §61 Abs.3 BHygV). Ganzglastüren müssen mindestens aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer Dicke von mindestens 8 mm bestehen. Bei bis zu 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 60 cm und eine lichte Höhe von mindestens 180 cm eingehalten werden.  Bei mehr als 4 Personenbenutzerplätzen muss eine lichte Breite von mindestens 80 cm und eine lichte Höhe von mindestens 200 cm eingehalten werden (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.3; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.3).
2. Freistehende Saunaöfen sind so aufzustellen und zu umwehren, dass eine unbeabsichtigte Berührung von heißen Teilen vermieden wird. Ofenumwehrungen müssen aus Holz, Ziegelmauerwerk, Steinmauerwerk oder vergleichbaren Materialien bestehen; sie müssen von höchstens 25 cm über dem Boden bis (mindestens) bündig zur Oberkante des jeweiligen Heizgerätes reichen (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.9.1).
3. Lackierungen und Imprägnierungen im Inneren der Saunakammer sind unzulässig (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 6.1).
4. In Warmluftbädern ohne Befeuchtung sind Brunnen oder andere Wasserattraktionen aus hygienischen Gründen mit Trinkwasser zu versorgen. Kreislaufführungen sind unzulässig. Auffangbecken müssen selbstentleerend sein (ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.9).
5. Für die mechanische Entlüftung der Saunakabine / Warmluftkammer ist eine mittlere Luftwechselzahl von mindestens sechsmal pro Stunde zu Grunde zu legen (Hinweis auf §61 Abs.4 BHygV; ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.8; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.7).
6. Bei Warmluftkabinen in Holzbauweise hat nach Betriebsende ein Nachtrocknungsvorgang zu erfolgen, der sich nach der Kabinengröße zu richten, mindestens jedoch 30 Minuten bei 80°C zu dauern hat (Hinweis auf §61 Abs.8 BHygV; ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 9.3). Sollte keine Möglichkeit zur Aufheizung auf 80°C bestehen, müssen Sitzbänke und Rückenlehnen glatte, leicht zu reinigende und desinfizierbare Oberflächen aufweisen. Werden Sitzbänke und Rückenlehnen in Holz ausgeführt, muss die Holzoberfläche porendicht versiegelt sein und in diesem Zustand gehalten werden (Hinweis auf §61 Abs.9 BHygV).
7. In die Saunakammer / Warmluftkammer ist eine deutlich als solche erkennbare Auslösevorrichtung für ein akustisches und/oder optisches Notsignal an einen während des Betriebes dauern besetzten Ort einzubauen. Dieses Signal muss auch außerhalb der Kammer deutlich wahrnehmbar sein. Die Quittierung dieses Notsignals darf ausschließlich am Ort der Auslösung bzw. in dessen unmittelbarer Nähe möglich sein. Die Vorrichtung für das Löschen des Signals ist so einzurichten, dass ein unbeabsichtigtes Löschen nicht möglich ist (Hinweis auf §61 Abs.10 BHygV; ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.12; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.12).
8. IR-Wärmequellen, insbesondere bei Oberflächentemperaturen von mehr als 60°C, sind gegen unbeabsichtigtes Berühren zu sichern, z.B. mittels Berührungsschutzgitter mit einer maximalen Öffnungsweite von 120 mm x 45 mm (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 6.1).
9. Bei Solevernebelungsanlagen müssen Vernebelungsleitung und Düse solebeständig und desinfizierbar ausgeführt werden (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.10; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.10).
10. Duftstoffe auf Emulsionsbasis sind nur zulässig, wenn die Einbringung über die Dampfleitung erfolgt. Die Impfstelle muss möglichst nahe an der Dampferzeugung liegen (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.10)
Nebenbestimmungen: Betrieb
11. Zusatzstoffe wie z.B. Sole oder Duftstoffe, welche nicht über Dampfleitungen in die Kammer eingebracht werden, sind den (bei Sole auch sterilen) Originalgebinden zu entnehmen. Die Aufbrauchfristen nach Öffnen der Gebinde sind einzuhalten (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 5.10; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.10).
12. Nicht Dampf führende Dosierleitungen für Sole, Aroma- und Duftstoffe sind regelmäßig, mindestens jedoch einmal monatlich, entsprechend den Herstellerangaben chemisch oder thermisch zu desinfizieren. Bei chemischer Desinfektion sind Desinfektionsmittel auf Basis von Hypochlorit, Chlordioxid oder Peroxiden zu verwenden. Die thermische Desinfektion erfordert ein Aufheizen der Leitungen auf 80°C für 30 Sekunden (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 9.3; ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 8.2).
13. Die Einbringung von Aromastoffen auf Emulsionsbasis in Warmluftbädern ohne Befeuchtung ist aus hygienischen Gründen unzulässig (ÖNORM M 6219-4:2016, Punkt 5.10).
14. Für die Benützung der der Infrarot-Wärmequellen in der Saunakammer / Warmluftkammer sind Schutzbrillen der Schutzstufe 4-1,7 gemäß ÖNORM EN 171:1993 oder der Schutzstufe R 1,7 gemäß ÖNORM EN ISO 16321-1:2022 bereitzustellen und zu verwenden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 7.1). Auf das Erfordernis zum Tragen dieser Schutzbrillen bei Benützung der Kabine ist deutlich sichtbar und dauerhaft hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass die Schutzbrillen nach jedem Gebrauch desinfizierend gereinigt werden. 
Von der Verwendung von Schutzbrillen kann abgesehen werden, wenn jener Mindestabstand des Benutzers zum Front- / Deckenstahler eingehalten wird, welcher laut Gutachten für eine Dauerbestrahlung auf Höhe der Strahlermitte erforderlich ist. Benachbarte Strahler innerhalb eines Blickwinkels von 80° sind hierbei zu berücksichtigen. Die Datenblätter der verbauten Strahler, das Gutachten und eine maßstabsgetreue Planskizze der Kabine sind im Betrieb zur behördlichen Einsichtnahme aufzubewahren. 
Nebenbestimmungen: Bestätigungen und Nachweise
15. Nachfolgende Bestätigungen sind im Betrieb aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzuweisen:
15.1. Sachkundenachweis des Bäderpersonals, z.B. Ausbildungsnachweis gem. ÖNORM S 1150, Kurs Saunawart. Gemäß §14 Abs.1 BHygG hat der Inhaber dafür zu sorgen, dass während der Betriebszeiten eine Person erreichbar ist, die mit der Wahrnehmung des Schutzes der Gesundheit der Badegäste betraut ist und die entsprechenden Kenntnisse aufweist.
15.2. Prüfzertifikat über den maximalen Gasanalysewert von Formaldehyd für die in der Saunakammer verwendeten Holzwerkstoffe. In Saunakammern dürfen nur Holzarten und Holzlagen-Werkstoffe verwendet werden, die einen max. Gasanalysewert von 0,4 mg/(m²·h) Formaldehyd – geprüft bei 90°C – aufweisen. Kann ein Prüfzertifikat nicht erbracht werden, ist die Durchführung einer Messung der Innenraumluft in der Saunakammer erforderlich. Die Formaldehydkonzentration darf unter Betriebsbedingungen den WHO-Richtwert von 0,1 mg/m3 keinesfalls überschreiten (ÖNORM M 6219-1:2016, Punkt 6.1).
15.3. Bestätigung, dass bei bestimmungsgemäßer Benützung der Infrarot-Wärmequellen in der Saunakammer / Warmluftkammer die Mindestabstände zu den Strahlern eingehalten werden (ÖNORM M 6219-2:2022, Punkt 6). Die für Auge und Haut erforderlichen Mindestabstände sind dem jeweiligen strahlungstechnischen Gutachten bzw. allenfalls auch den Installationshinweisen des Herstellers zu entnehmen. Das strahlungstechnische Gutachten sowie die Installationshinweise des Herstellers sind der Bestätigung beizulegen.
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